
Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz 
geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen
hier: Informationen zum Kreditkartenangebot 

1 / 5003 91986 55 DBDE 1630 IFC I 230511

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistun-
gen ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor 
Abschluss des Vertrages nach Maßgabe des Artikels 246b EGBGB zu 
informieren.

Dies vorausgeschickt, geben wir Ihnen zu unseren Kreditkarten nachfol-
gende Informationen.

A1 Allgemeine Informationen zur Bank
Allgemeine Informationen zur Bank und zu für die Bank tätigen Dritten 

Name und Anschrift der Bank 
Deutsche Bank AG 
Taunusanlage 12 
60262 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 910-00  
Telefax: (069) 910-34 225  
E-Mail: deutsche.bank@db.com 

Zuständige Filiale  
Die für die Geschäftsverbindung maßgebliche und zuständige Filiale ist 
die Filiale der Bank, die dem Wohnort des Kunden am nächsten liegt. Die 
Bank wird dem Kunden die Filiale gesondert mitteilen. Sollte der Kunde 
bereits mit der Deutsche Bank AG in Geschäftsverbindung stehen, wird 
der Kreditkartenvertrag in der Filiale  geführt, in der der Kunde bereits seine 
Geschäftsverbindung unterhält. 

Wenn Bank und Kunde Online-Banking oder Telefon-Banking 
 vereinbaren, gilt neben der Anschrift der zuständigen Filiale nach 
stehende zusätzliche Anschrift der Bank  
Deutsche Bank AG  
04024 Leipzig  
Telefon: (069) 910-10000  
Telefax: (069) 910-10001 

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank (Vorstand)  
Christian Sewing .(Vorsitzender), James von Moltke, Karl von Rohr, 
 Fabrizio Campelli, Bernd Leukert, Alexander von zur Mühlen,  
Rebecca Short, Stefan Simon, Olivier Vigneron

Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main: HRB 30000 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
DE114103379 

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller 
Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. 

Zuständige Aufsichtsbehörden 
Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 
am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24–28, 
60439 Frankfurt am Main ( Internet: www.bafin.de) 
Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am 
Main

A2 Allgemeine Informationen zum Vertrag 
Vertragssprache  
Die Vertragsbedingungen und diese Vorabinformationen werden in deutscher 
Sprache mitgeteilt. Mit Zustimmung des Kunden wird die Bank mit dem Kun-
den während der Laufzeit des Vertrages in Deutsch kommunizieren, sofern 
nicht im Einzelfall etwas Abweichendes vereinbart ist. 

Rechtsordnung und Gerichtsstand  
Für die Aufnahme der Geschäftsbeziehungen vor Abschluss eines Vertrages 
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwi-
schen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (Nr. 6 Abs. 1 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank). Es gibt keine vertragliche 
Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung  
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich-
tungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombuds-
mann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung 
einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken 
anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können 
auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten 
Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombuds-
manns der privaten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird 
oder auf der Internetseite des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 
unter www. bankenverband.de eingesehen werden kann. Die Beschwerde 
ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Schlichtungs-
stelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 
10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169, E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten. 

Europäische Online-Streitbeilegungsplattform 
Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
eine europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. 
Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung 
einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen 
Unternehmen nutzen.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Bank). 

Zustandekommen des Vertrages  
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf 
Abschluss des Kreditkartenvertrages ab, indem er den ausgefüllten und 
unterzeichneten oder im Online-Banking mittels PIN/TAN oder WebSign/ 
personalisierter HBCI-Chipkarte bestätigten oder auf der Website der 
Deutschen Bank durch die elektronische Abgabe der entsprechenden 
Vertragserklärung bestätigten „Kreditkartenantrag“ an die Bank übermittelt 
und dieser ihr zugeht. Der Kreditkartenvertrag kommt zustande, wenn die 
Bank dem Kunden – gegebenenfalls nach der erforderlichen Identitäts-
prüfung des Kunden – die Annahme des Vertrages durch Übersendung 
der Kreditkarte erklärt. Voraussetzung für eine Annahme des Vertrages 
ist, dass der Bank alle erforderlichen Unterlagen – einschließlich der Emp-
fangsbestätigung dieser Information – vorliegen. 

A3 Informationen zu weiteren Dienstleistern 
Mit der Kreditkarte sind bestimmte, je nach Art der Kreditkarte unter-
schiedliche Leistungen, z. B. Versicherungen und ein Reiseservice, ver-
bunden (s. hierzu Abschnitt B1„Wesentliche Leistungsmerkmale“). Diese 
Leistungen werden nicht durch die Bank erbracht, sondern durch nachste-
hende Versicherer bzw. Dienstleister. 

Für die Warenschutz- und Auslandsreise-Krankenversicherung: 
Name und Anschrift des Versicherers  
Allianz Global Assistance per Adresse AGA International S. A.,  
Niederlassung für Deutschland, Bahnhofstraße 16, 85609 Aschheim 

Gesetzlich Vertretungsberechtigter des Versicherers  
(Hauptbevollmächtigter der Niederlassung)  
Olaf Nink 

Für den Reiseservice für die MasterCard Travel (Kreditkarte),  
MasterCard GOLD (Kreditkarte)   
Name und Anschrift des Dienstleisters 
PTG Professional Travel GmbH, Barnerstraße 14 c, ottensenOPEN, 
22765 Hamburg

Gesetzlich Vertretungsberechtigte des Dienstleisters  
(Geschäftsführer) 
Michele Conforti, Ulf Widera 
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B1 Informationen zum Kreditkartenvertrag 
Wesentliche Leistungsmerkmale 

1. Verwendungsmöglichkeiten  
Mit der von der Bank ausgegebenen Kreditkarte, unterschiedlich wählba-
rer Ausstattung, kann der Karteninhaber im Inland und als weitere Dienst-
leistung auch im Ausland im Rahmen des Mastercard-Verbundes 

—  bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen  bargeldlos 
bezahlen

—  und darüber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten 
(in Verbindung mit einer persönlichen Geheimzahl, PIN) sowie an 
Kassen von Kreditinstituten (gegen Vorlage eines Ausweispapiers) 
Bargeld beziehen (Bargeldauszahlung); über die Höchstbeträge bei 
der Bargeldauszahlung wird die Bank den Karteninhaber gesondert 
unterrichten. 

Zur Freigabe von Kreditkartenzahlungen im Internet ist häufig eine zusätz-
liche Authentifizierung der Zahlung über das sog. „3D Secure-Verfahren“ 
erforderlich, von Mastercard „Mastercard Identity Check“ genannt. Bei die-
sem Verfahren geben Sie eine entsprechende Online-Kartentransaktion 
ganz einfach direkt mittels einer von der Bank kostenfrei zur Verfügung 
gestellten Authentifizierungs-App frei. Alternativ kann die Freigabe über 
eine auf Ihr Mobiltelefon gesendete Transaktionsnummer (mobileTAN) 
per SMS und einer zuvor selbst vergebenen Internet-PIN vorgenommen 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie der Bank Ihre Mobiltelefon-
nummer genannt haben und eine Internet-PIN über das Online-Banking 
eingerichtet haben.

2. Zusätzliche Leistungen  
Die Kreditkarten-App „Meine Karte“ bietet Ihnen Zusatzleistungen (z. B. 
Fotofunktion zur Ablage von Kassenbelegen, Umsatzsortierfunktionen) 
sowie Sicherheitsservices (Steuerung Kartennutzungsmöglichkeit hin-
sichtlich Region und Internet, Ausgabenkontrolle durch unmittelbare Um-
satzanzeige und Push-Nachrichten). Bei Bekanntgabe Ihrer Mobilnummer 
an die Bank kann diese Ihnen bei z. B. auffälligen Transaktionen4 zu deren 
unmittelbaren Prüfung eine SMS zuschicken. Für Einzelheiten zu diesen 
Leistungen siehe z. B. Homepage der Bank unter www.deutsche-bank.de/
Kreditkarte.

In Abhängigkeit von der Art der Kreditkarte sind folgende Leistungen mit der 
Kreditkarte verbunden. Für einen Versicherungsschutz1 sind die jeweiligen 
Versicherungsbedingungen maßgeblich, die z. B. auf der Homepage der 
Bank unter www.deutsche-bank.de/Kreditkarte einsehbar oder in jeder 
Filiale erhältlich sind. 

2.1 MasterCard  
—  Warenschutzversicherung, sofern mit der Kreditkarte bezahlt wurde 

2.2 MasterCard GOLD 
—  Auslandsreise-Krankenversicherung für Reisen bis zu 90 Tagen – 

stets unabhängig vom Einsatz der Kreditkarte als Zahlungsmittel 
—  Warenschutzversicherung, sofern mit der Kreditkarte bezahlt wurde
—  Reiseservice mit 6 % Rückvergütung2 

2.3 MasterCard Travel 
—  Reisegepäckversicherung3 für Sachen des persönlichen Reisebedarfs 

einschließlich Geschenke und Reiseandenken 
—  Reiserücktrittskostenversicherung3 bis maximal 5.000 EUR pro  

Versicherungsfall und -jahr 
—  Reiseabbruchversicherung3 bis maximal 5.000 EUR pro  

Versicherungsfall und -jahr 
—  Auslandsreise-Krankenversicherung3 für Reisen bis zu 90 Tagen 
—  Krankenrücktransport ohne Kostengrenze3 
—  Gesundheits-Assistance3 gewährt Hilfe bei medizinischen Notfällen, 

wie Krankheit, Unfall, Tod 
—  Reise-Assistance3 bietet Hilfe z. B. bei Fragen zur Sicherheit oder 

zur Mobilität 

—  Travel Assist-App bietet, neben dem Reisenotruf, zusätzlich 
 Informationen und Services 

—  Reisebuchungsservcice mit 6 % Rückvergütung2 
—  Kein Entgelt bei bargeldlosen Verfügungen in fremder Währung  

(nicht EUR) 

Preise  
Die bei Kreditkarten anfallenden Entgelte ergeben sich, soweit nichts 
Abweichendes vereinbart wurde, aus Kapitel B4 des aktuellen „Preis- und 
Leistungsverzeichnisses“. Die Möglichkeit zur Anpassung der Entgelte ist 
in Nr. I. 10 der „Bedingungen für die Kreditkarten“ geregelt. 

Hinweise auf vom Kunden zu zahlende Kosten  
Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selbst zu 
tragen. 

Zusätzliche Telekommunikationskosten  
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. 

Leistungsvorbehalt  
Keiner. 

Zahlung und Erfüllung des Vertrages 

1. Jahrespreis  
Der Jahrespreis für die Kreditkarte wird jährlich im Voraus dem Kreditkar-
tenkonto des Kunden belastet. 

2. Verpflichtungen der Bank  
Die Bank erfüllt eine Zahlungsverpflichtung durch Zahlung im Rahmen 
des Mastercard-Verbundes an ein Vertragsunternehmen oder durch 
Auszahlung an den Kunden innerhalb des Bargeldservice. Sie wird die 
hieraus resultierenden Aufwendungen mindestens einmal monatlich in 
Rechnung stellen. 

3. Zahlungsverpflichtung des Kunden  
Der Karteninhaber ist zur Erstattung der der Bank aus der Nutzung der 
Kreditkarte entstandenen Aufwendungen verpflichtet. Der Betrag ist bei 
gesammelter Umsatzabrechnung fällig, nachdem die Bank dem Kartenin-
haber eine Abrechnung zugesandt hat. 

Die Erstattungspflicht besteht nur dann nicht, wenn eine wirksame 
Forderung des Vertragsunternehmens nicht begründet wurde. Der Kar-
teninhaber hat sonstige Reklamationen aus seinem Verhältnis zu dem 
Vertragsunternehmen unmittelbar mit dem Unternehmen zu klären. Die 
Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers bleibt hiervon unberührt. Ein-
wendungen können nach Ablauf von 60 Tagen ab dem Eingangsdatum 
des Umsatzbeleges gegenüber dem Vertragsunternehmen nicht mehr 
wirksam geltend gemacht werden. Hierzu müssen diese spätestens zwei 
Wochen vor Ablauf dieser Frist der Bank vorliegen.

1   Den Versicherungsservice erreichen Sie unter (069) 910 10036 oder per E-Mail: 
deutsche-bank@allianz-assistance.de. 

2   Über den Reisebuchungsservice des Bankpartners PTG (Professional Travel 
GmbH) können Reisekataloge angefordert und eine telefonische Vermittlung zu 
einem unabhängigen Reisevermittler vorgenommen werden. PTG erreichen Inha-
ber einer MasterCard Travel telefonisch unter (069) 910 -10055 oder unter www.
kartenreiseservice.de, Inhaber einer MasterCard GOLD über die Service-Hotline 
der Bank, (069) 910 -10000. Die Bank steht weder mit dem Reisevermittler noch 
mit den Reiseveranstaltern in Geschäftsverbindung. Bei Buchung über den PTG- 
Reisebuchungsservice erhält der Kunde auf der Grundlage des Kreditkartenvertrages 
mit der Bank eine Gutschrift i. H. v. 6 % vom Reisepreis auf seinem Konto gutge-
schrieben. Die Gutschrift erfolgt spätestens 6 Wochen nach Beendigung der Reise. 
Die Gutschrift gilt nicht für Steuern, zusätzliche Gebühren und vergleichbare Auf-
schläge sowie Stornogebühren. Bei Buchung unter www.kartenreiseservice.de muss 
bei der Buchung online ein Formular für die Gutschrift ausgefüllt werden. 

3   Für den Versicherungsschutz ist die Zahlung der Reise mit der Kreditkarte 
 erforderlich. 

4   Der Begriff kann u.a. die relevanten Zahlungskontendienste „Bargeldauszahlung“ 
und „Lastschrift“umfassen.
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Vertragliche Kündigungsregeln 

1. Kündigungsrecht des Karteninhabers  
Der Karteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. 

2. Kündigungsrecht der Bank  
Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter Einhaltung einer angemes-
senen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank 
wird den Kreditkartenvertrag mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karten-
inhabers geboten ist. Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kün-
digen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des 
Kreditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der 
berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein 
solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige 
Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat und die Bank hierauf 
die Entscheidung über den Abschluss des Kreditkartenvertrages gestützt 
hat oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage 
eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung von Verbindlich-
keiten aus dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Bank gefährdet ist. 

3. Folgen der Kündigung  
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt 
werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzu-
geben. 

Mindestlaufzeit des Vertrages 
Eine Mindestlaufzeit besteht nicht. 

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde 
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank 
und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank 
beschrieben. Daneben gelten die „Bedingungen für die Kreditkarten“, die 
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen“ enthalten. 

Darüber hinaus gelten die „Bedingungen für den Zugang zur Deutsche 
Bank AG über elektronische Medien“, soweit Bank und Kunde Online-
Banking bzw. Telefon-Banking vereinbaren, und die „Sonderbedingungen 
für das 3D-Secure-Verfahren bei Kreditkarten-Online-Transaktionen“ so-
wie die „Bedingungen für die Ausstattung von Karten mit einem Wunsch-
motiv“, sofern ein solches verwendet wird. 

Maßgeblich für die mit der Kreditkarte verbundenen Versicherungen  
(s. A3 und B1) sind die jeweiligen Versicherungsbedingungen, die – wie 
alle anderen Bedingungen auch – z. B. auf der Homepage der Bank,  
www.deutsche-bank.de, einseh- und ausdruckbar sind und von jeder 
Filiale gerne ausgehändigt werden. Vorgenannte Bedingungen stehen in 
deutscher Sprache zur Verfügung. 

Die Bank ist berechtigt, den Karteninhaber bei Kenntnis seiner Mobilfunk-
rufnummer per Kurzmitteilung (SMS) über mit seiner Deutsche Bank Kre-
ditkarte bzw. deren Daten getätigte Umsätze, insbesondere im Falle einer 
Auffälligkeit, zu informieren, um deren Ordnungsmäßigkeit festzustellen. 
Solche SMS-Nachrichten haben rein informellen Charakter; rechtsver-
bindlich sind allein die Angaben auf der Kreditkartenumsatzabrechnung. 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsbelehrung bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen 
über Finanzdienstleistungen 

Wenn Sie den Antrag unterzeichnen, gilt für Sie folgende Widerrufs-
belehrung: 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten 
Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
 E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf ei-
nem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 
Deutsche Bank AG 
Postkorb F950 
Taunusanlage 12 
60262 Frankfurt am Main 
Telefax: (069) 910 – 10001 
E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben:
Allgemeine Informationen:
1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 

Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name 
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären 
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informatio-
nen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs 
für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von 
Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zah-
lungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbrau-
cher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögli-

che Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

5.  alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn 
solche zusätzlichen Kosten durch den Zahlungsdienstleister in 
Rechnung gestellt werden;

6.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014,  
S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) 
geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß 
der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des 
 Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der 
Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlege-
rentschädigungssysteme fallen;
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Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:
7. zum Zahlungsdienstleister
 a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptver-

waltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-
Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienst-
leister von Belang sind;

 b)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seines Agenten 
oder seiner Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem 
der Zahlungsdienst angeboten wird;

 c)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehör-
den und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentli-
che Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen 
eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleich-
wertige in diesem Register verwendete Kennung;

8. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
 a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbrin-

genden Zahlungsdienstes;
 b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsge-

mäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags er-
forderlich sind;

 c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zah-
lungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs 
und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrunde liegende 
Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt 
(zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs);

 e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegte Zeitpunkt nahe am 
Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem 
Zeitpunkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als 
am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrunde 
liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

 f)  die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden 
 Zahlungsdienste;

 g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die 
Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine 
Zahlungskarte) zu vereinbaren (zugrunde liegende Vorschrift:  
§ 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 h)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder meh-
rere unterschiedliche Zahlungsmarken auf seinem kartenge-
bundenen Zahlungsinstrument zu verlangen, sofern sein Zah-
lungsdienstleister diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis 
auf das Recht des Verbrauchers, rechtzeitig vor der Unterzeich-
nung des Vertrags vom Zahlungsdienstleister in klarer und ob-
jektiver Weise über alle verfügbaren Zahlungsmarken und de-
ren Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise, Kosten 
und Sicherheit, informiert zu werden (zugrunde liegende Vor-
schrift: Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über Inter-
bankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. 
L 123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1 geändert 
worden ist);

9. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
 a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister 

zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach 
richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu 
unterrichten ist;

 b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
 c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei An-

wendung von Referenzzinssätzen und –wechselkursen, die Me-
thode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den 
maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die 
Bestimmung des Referenzzinssatzes oder –wechselkurses;

 d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Refe-
renzzinssatzes oder –wechselkurses, die auf den vereinbarten 
Referenzzinssätzen oder –wechselkursen beruhen, ohne vor-
herige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende 
Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

10. zur Kommunikation
 a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informations-

übermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließ-
lich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die 
Software des Verbrauchers;

 b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister 
vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung 
von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgän-
gen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich 
zu machen sind;

 c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag 
zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für 
die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

 d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der 
Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedin-
gungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vor-
vertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiens-
ten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger zu verlangen;

11. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
 a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstru-

ment sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem 
Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle 
erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwen-
dung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zah-
lungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hier-
von Kenntnis erlangt hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675l 
Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung 
des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall ver-
muteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

 c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister 
das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Dieb-
stahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Ver-
wendung des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben 
zum Höchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei 
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrunde liegende Vor-
schrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher 
dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft 
ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen 
muss (zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

 g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei 
nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder 
Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über 
dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über 
den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzu-
stellen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

 h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrau-
chers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausge-
lösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SE-
PA-Lastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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12.  zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungs-
diensterahmenvertrags

 a) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
 b)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu 

kündigen;
 c)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevan-

te Vereinbarungen:
  aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des 

Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat 
nicht überschreiten darf (zugrunde liegende Vorschrift:  
§ 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

  bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungs-
dienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen ist (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

  cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor 
dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vor-
geschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustim-
mung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinba-
rung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt 
gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf 
die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungs-
recht hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: 675g 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

13.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenver-
trag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

14.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwer-
deverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienst-
leisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrunde liegenden Vor-
schriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 
sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechts-
behelfsverfahren (zugrunde liegende Vorschrift: § 14 des Unter-
lassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne ein-
geräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen 
eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, so können wir von Ihnen über 
die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hi-
naus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ord-
nungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder 
Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert ha-
ben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf er-
brachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Aus-
führung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Ver-
pflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie 
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Wi-
derruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, 
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen in-
nerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusam-
menhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem 
Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung  
Die Bank wird sofort nach Annahme des Kartenvertrages und noch vor 
Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages und der auf 
dessen Grundlage abgeschlossenen weiteren Verträge beginnen, wenn 
der Kunde hierzu seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Die ausdrückli-
che Zustimmung holt die Bank bei Vertragsunterzeichnung ein. 

Gültigkeitsdauer dieser Informationen 
Diese Informationen (Stand: 05/2023) sind bis auf Weiteres gültig. 

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Deutsche Bank AG


